
GZ. RV/7103765/2017

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin R in der Beschwerdesache Bf , über die
Beschwerde vom 22.02.2017 gegen den Bescheid der belangten Behörde Finanzamt
Wien 4/5/10 vom 14.02.2017, betreffend Einkommensteuer (Arbeitnehmerveranlagung)
2016 zu Recht erkannt: 

Die Beschwerde wird gemäß § 279 BAO als unbegründet abgewiesen.

Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133
Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

 

Verfahrensablauf

Die Beschwerdeführerin erzielte im Jahr 2016 neben einem Arbeitslosengeld von €
1.352,64 steuerpflichtige Bezüge aus nichtselbständiger Arbeit in Höhe von 3.936,99.

Im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung für 2016 wurde die Einkommensteuer im
Einkommensteuerbescheid vom 14.02.2017 mit einer Gutschrift von € 400,00 festgesetzt
und zur Begründung ausgeführt:

Der beantragte Alleinverdienerabsetzbetrag konnte nicht berücksichtigt werden, da keine
Kinder vorhanden sind, für die Sie oder Ihr (Ehe-)Partner mindestens sieben Monate den
Kinderabsetzbetrag (Auszahlung  mit der Familienbeihilfe) bezogen haben.

Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht Beschwerde mit der Begründung erhoben,
dass die Bf bisher keine Kreditrückzahlungen (lt. Beilage) für Wohnraumschaffung /-
Sanierung geltend gemacht habe.

Über diese Beschwerde wurde mit Beschwerdevorentscheidung vom 17. 05.2017
entschieden und die Einkommensteuer unverändert mit einer Gutschrift von € 400,00
festgesetzt. Hierbei fanden Aufwendungen für Wohnraumschaffung und -Sanierung (Topf-
Sonderausgaben im Höchstbetrag von einem Viertel von € 2.920,-) im Höchstausmaß von
€ 730,00 rechnerische Berücksichtigung.

Zur Begründung führte die Abgabenbehörde das Folgende aus:
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" Da mit dem Einkommensteuerbescheid 2016 vom 14.02.2017 bereits die gesamte
Negativsteuer rückerstattet wurde, führt die Berücksichtigung der beantragten
Sonderausgaben im Rahmen der Beschwerdevorentscheidung zu keiner (zusätzlichen)
Abgabengutschrift."

Dagegen wurde neuerlich (als Vorlageantrag zu wertende) Beschwerde erhoben und die
Berücksichtigung von Kreditraten von € 3.882,- und Kirchensteuer in Serbien von € 200,00
beantragt.

 

Rechtliche Begründung

 

§ 33 EStG in der im Beschwerdezeitraum geltenden Fassung besagt das Folgende:

(1) Die Einkommensteuer beträgt jährlich

für die ersten 11 000 Euro 0%

für Einkommensteile über 11 000 Euro bis
18 000 Euro

25%

für Einkommensteile über 18 000 Euro bis
31 000 Euro

35%

für Einkommensteile über 31 000 Euro bis
60 000 Euro

42%

für Einkommensteile über 60 000 Euro bis
90 000 Euro

48%

für Einkommensteile über 90 000 Euro 50%

Für Einkommensteile über eine Million Euro beträgt der Steuersatz in den Kalenderjahren
2016 bis 2020 55%.

(2)  Von dem sich nach Abs. 1 ergebenden Betrag sind die Absetzbeträge nach den
Abs. 4 bis 6 abzuziehen.

(3) Steuerpflichtigen, denen auf Grund des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967
Familienbeihilfe gewährt wird, steht im Wege der gemeinsamen Auszahlung mit der
Familienbeihilfe ein Kinderabsetzbetrag von monatlich 58,40 Euro für jedes Kind zu. Für
Kinder, die sich ständig außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines
Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz aufhalten, steht kein
Kinderabsetzbetrag zu. Wurden Kinderabsetzbeträge zu Unrecht bezogen, ist § 26 des
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 anzuwenden.

(4) Darüber hinaus stehen folgende Absetzbeträge zu:

1.  Alleinverdienenden steht ein Alleinverdienerabsetzbetrag zu. Dieser beträgt jährlich

• bei einem Kind (§ 106 Abs. 1) 494 Euro,
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• bei zwei Kindern (§ 106 Abs. 1) 669 Euro.

Dieser Betrag erhöht sich für das dritte und jedes weitere Kind (§ 106 Abs. 1) um jeweils
220 Euro jährlich.

Alleinverdienende sind Steuerpflichtige mit mindestens einem Kind (§ 106 Abs. 1),
die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet oder eingetragene Partner
sind und von ihren unbeschränkt steuerpflichtigen Ehegatten oder eingetragenen
Partnern nicht dauernd getrennt leben oder die mehr als sechs Monate mit einer
unbeschränkt steuerpflichtigen Person in einer Lebensgemeinschaft leben.
Für Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Abs. 4 ist die unbeschränkte Steuerpflicht
des Ehegatten oder eingetragenen Partners nicht erforderlich. Voraussetzung ist,
dass der (Ehe)Partner (§ 106 Abs. 3) Einkünfte von höchstens 6 000 Euro jährlich
erzielt. Die nach § 3 Abs. 1 Z 4 lit. a, weiters nach § 3 Abs. 1 Z 10, 11 und 32 und
auf Grund zwischenstaatlicher oder anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen
steuerfreien Einkünfte sind in diese Grenzen mit einzubeziehen. Andere steuerfreie
Einkünfte sind nicht zu berücksichtigen. Der Alleinverdienerabsetzbetrag steht
nur einem der (Ehe)Partner zu. Erfüllen beide (Ehe)Partner die Voraussetzungen
im Sinne der vorstehenden Sätze, hat jener (Ehe)Partner Anspruch auf den
Alleinverdienerabsetzbetrag, der die höheren Einkünfte im Sinne der Z 1 erzielt. Haben
beide (Ehe)Partner keine oder gleich hohe Einkünfte im Sinne der Z 1, steht der
Absetzbetrag dem haushaltsführenden (Ehe)Partner zu.

2. Alleinerziehenden steht ein Alleinerzieherabsetzbetrag zu. Dieser beträgt jährlich

• bei einem Kind (§ 106 Abs. 1) 494 Euro,
• bei zwei Kindern (§ 106 Abs. 1) 669 Euro.

Dieser Betrag erhöht sich für das dritte und jedes weitere Kind (§ 106 Abs. 1) um jeweils
220 Euro jährlich. Alleinerziehende sind Steuerpflichtige, die mit mindestens einem Kind (§
106 Abs. 1) mehr als sechs Monate im Kalenderjahr nicht in einer Gemeinschaft mit einem
(Ehe)Partner leben.

3.  Steuerpflichtigen, die für ein Kind den gesetzlichen Unterhalt leisten, steht ein
Unterhaltsabsetzbetrag von 29,20 Euro monatlich zu, wenn

• sich das Kind in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem Staat des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder in der Schweiz aufhält und

• das Kind nicht ihrem Haushalt zugehört (§ 2 Abs. 5 Familienlastenausgleichsgesetz
1967) und

• für das Kind weder ihnen noch ihrem jeweils von ihnen nicht dauernd getrennt lebenden
(Ehe)Partner Familienbeihilfe gewährt wird.

Leisten sie für mehr als ein nicht haushaltszugehöriges Kind den gesetzlichen Unterhalt,
so steht für das zweite Kind ein Absetzbetrag von 43,80 Euro und für jedes weitere Kind
ein Absetzbetrag von jeweils 58,40 Euro monatlich zu. Erfüllen mehrere Personen in
Bezug auf ein Kind die Voraussetzungen für den Unterhaltsabsetzbetrag, so steht der
Absetzbetrag nur einmal zu.
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(5) Bei Einkünften aus einem bestehenden Dienstverhältnis stehen folgende
Absetzbeträge zu:

1.  Ein Verkehrsabsetzbetrag von 400 Euro jährlich.

2.  Bei Anspruch auf ein Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 erhöht sich der
Verkehrsabsetzbetrag auf 690 Euro, wenn das Einkommen des Steuerpflichtigen 12 200
Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt. Der erhöhte Verkehrsabsetzbetrag vermindert sich
zwischen Einkommen von 12 200 Euro und 13 000 Euro gleichmäßig einschleifend auf
400 Euro.

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015)

4.   Ein Pendlereuro in Höhe von jährlich zwei Euro pro Kilometer der einfachen
Fahrtstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, wenn der Arbeitnehmer Anspruch
auf ein Pendlerpauschale gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 hat. Für die Berücksichtigung
des Pendlereuros gelten die Bestimmungen des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. b und lit. e bis j
entsprechend.

(Anm.: Z 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015)

(6) Stehen einem Steuerpflichtigen die Absetzbeträge nach Abs. 5 nicht zu und erhält er
Bezüge oder Vorteile im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1 oder 2 für frühere Dienstverhältnisse,
Pensionen und gleichartige Bezüge im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 3 oder Abs. 1 Z 4 bis
5, steht ein Pensionistenabsetzbetrag gemäß Z 1 und Z 2 oder gemäß Z 3 zu. Bei
Einkünften, die den Anspruch auf einen Pensionistenabsetzbetrag begründen, steht der
Werbungskostenpauschbetrag nach § 16 Abs. 3 nicht zu. Für die Berücksichtigung des
Pensionistenabsetzbetrages gilt:

1.   Ein erhöhter Pensionistenabsetzbetrag steht zu, wenn

• der Steuerpflichtige mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet oder
eingetragener Partner ist und vom (Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt,

• der (Ehe-)Partner (§ 106 Abs. 3) Einkünfte im Sinne des Abs. 4 Z 1 von höchstens 2 200
Euro jährlich erzielt und

• der Steuerpflichtige keinen Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag hat.

2.   Der erhöhte Pensionistenabsetzbetrag beträgt 764 Euro, wenn die laufenden
Pensionseinkünfte des Steuerpflichtigen 19 930 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen.
Dieser Absetzbetrag vermindert sich gleichmäßig einschleifend zwischen zu
versteuernden laufenden Pensionseinkünften von 19 930 Euro und 25 000 Euro auf Null.

3.   Liegen die Voraussetzungen für einen erhöhten Pensionistenabsetzbetrag nach
der Z 1 nicht vor, beträgt der Pensionistenabsetzbetrag 400 Euro. Dieser Absetzbetrag
vermindert sich gleichmäßig einschleifend zwischen zu versteuernden laufenden
Pensionseinkünften von 17 000 Euro und 25 000 Euro auf Null.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 106/1999)

(8)  
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1. Ergibt sich nach Abs. 1 und 2 eine Einkommensteuer unter null, ist insoweit der
Alleinverdienerabsetzbetrag oder der Alleinerzieherabsetzbetrag zu erstatten.

2.    Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den Verkehrsabsetzbetrag
haben, nach Abs. 1 und 2 eine Einkommensteuer unter null, sind 50% der
Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 3 lit. a (ausgenommen Betriebsratsumlagen)
und des § 16 Abs. 1 Z 4 und 5, höchstens aber 400 Euro jährlich rückzuerstatten (SV-
Rückerstattung). Bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf ein Pendlerpauschale gemäß §
16 Abs. 1 Z 6 haben, sind höchstens 500 Euro rückzuerstatten.

3.    Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag
haben, nach Abs. 1 und 2 eine Einkommensteuer unter null, sind 50% der
Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 4, höchstens aber 110 Euro jährlich,
rückzuerstatten (SV-Rückerstattung). Die Rückerstattung vermindert sich um steuerfreie
Zulagen gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 lit. f.

4.   Auf Grund zwischenstaatlicher oder anderer völkerrechtlicher Vereinbarungen
steuerfreie Einkünfte sind für Zwecke der Berechnung der Einkommensteuer gemäß Z 1
bis 3 wie steuerpflichtige Einkünfte zu behandeln. Der Kinderabsetzbetrag gemäß Abs. 3
bleibt bei der Berechnung außer Ansatz.

5.    Die Erstattung erfolgt im Wege der Veranlagung gemäß § 41 und ist mit der nach
Abs. 1 und 2 berechneten Einkommensteuer unter null begrenzt.

(Anm.: Abs. 9 und 9a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015)

(10) Ein im Rahmen einer Veranlagung bei der Berechnung der Steuer anzuwendender
Durchschnittssteuersatz ist vorbehaltlich des Abs. 11 nach Berücksichtigung der Abzüge
nach den Abs. 4 bis 6 (ausgenommen Kinderabsetzbeträge nach Abs. 3) zu ermitteln.
Diese Abzüge sind nach Anwendung des Durchschnittssteuersatzes nicht nochmals
abzuziehen.

(11) Ist bei der Berechnung der Steuer ein Progressionsvorbehalt aus der Anwendung
eines Doppelbesteuerungsabkommens zu berücksichtigen, gilt für die Steuerberechung
Folgendes: Der Durchschnittssteuersatz ist zunächst ohne Berücksichtigung der
Abzüge nach den Abs. 4 bis 6 zu ermitteln. Von der unter Anwendung dieses
Durchschnittssteuersatzes ermittelten Steuer sind die Abzüge nach den Abs. 4 bis 6
(ausgenommen Kinderabsetzbeträge nach Abs. 3) abzuziehen.

Aus der zitierten Gesetzesbestimmung ergibt sich, dass bei der Veranlagung für 2016
bestimmte Absetzbeträge zu einer Gutschrift (Negativsteuer/ Sozialversicherung-
Rückerstattung) führen, sofern die nach dem Tarif (Abs. 1) und nach Abzug der
Absetzbeträge gemäß Abs. 2 berechnete Steuer unter null ist.

Wie in der Beschwerdevorentscheidung vom 14. Februar 2017 zu Recht
festgestellt wurde, sind in Ihrem Fall die Voraussetzungen für die Gewährung eines
Alleinverdienerabsetzbetrages mangels Kinder im Sinne des § 106 EStG, für die Sie oder
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Ihr Ehe(Partner) mindestens sieben Monate den Kinderabsetzbetrag bezogen haben, nicht
gegeben.

Da jedoch gegenständlich die berechnete Einkommensteuer unter null ist und
Sie  Anspruch auf den Verkehrsabsetzbetrag haben, haben Sie auch Anspruch
auf Rückerstattung von 50 % bestimmter Werbungskosten (Sozialversicherungsbeiträge),
maximal jedoch von € 400,00.

Die Geltendmachung weiterer Sonderausgaben bleibt ohne steuerlichen Auswirkung,
da die Erstattung mit der nach Abs. 1 und 2 berechneten Einkommensteuer unter null
begrenzt ist.

Im Einkommensteuerbescheid 2016 vom 17. 05.2017 wurde bereits der maximal
erstattungsfähige Betrag von € 400,00 als Abgabengutschrift festgesetzt, sodass die
Beschwerde als unbegründet abzuweisen war.

 

 

Zulässigkeit einer Revision

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet
wird.

Im gegenständlichen Fall ergibt sich die Rechtsfolge unmittelbar aus der
Gesetzesbestimmung des § 33 Abs. 8 Z 2 EStG, sodass die Unzulässigkeit einer Revision
auszusprechen war.

 

 

Salzburg-Aigen, am 11. September 2017

 


